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IV.) Ferner sei mit Rüksicht auf das oben erwähnte spanische Gesez vom 
6. Juli 1882 einer Vertragsdauer von blos 5 Jahren die Zustimmung zu geben, jedoch 
zu verlangen, dass wenn Spanien mit einem ändern State eine längere Vertragsdauer 
eingehe, diese auch der Schweiz bis zum Auslaufe des schweiz.-französischen Han
delsvertrages, 1. Februar 1892 zu statten komme.2

V.) Endlich sei Spanien die Verlängerung der bisherigen Handelskonvention um 
weitere 3 Monate vorzuschlagen.3

2. Am  14. 3 .1883 wurdederneue Vertrag unterzeichnet, Vertragstext und Botschaft des Bundes
rates in: BB1 1883, 2, S. 286—308. Vgl. auch die Protokolle des Nationalrates vom 24. 4 .1883  
(E 1001 (C) d 1/82, Nr. 629 und des Ständerates vom 19. 4 .1883 {E 1001 (D) d 1/77, Nr. 451).
3. Im Bundesratsprotokoll vom 15 .2 .1882  wurde festgehalten: /.../L aut Verständigung mit 
dem spanischen Gesanten dahier wird nun diese bis zum 15. Dez. prorogirte Deklaration bis auf 
weiteres beiderseits stillschweigend in Kraft verbleiben (E 1004 1/131 , Nr. 628).
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E 1004 1/131

Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 18. Dezember 1882 

6339. Vertragsunterhandlungen mit Japan

Präsidialverfügung Politisches Departement. Antrag vom 18. Dezember 1882

Herr Minister Roth berichtete in seiner Depesche an den Bundespräsidenten vom 
23. v. Mts.1 über eine Unterredung, die er mit Herrn C. von Eisendecher, bis vor kur
zem Gesanten des Deutschen Reiches in Tokio, bezüglich der von Japan begehrten 
Revision der Handelsverträge gehabt hat. Bei diesem Anlasse habe sich Herr von 
Eisendecher in Bezug auf den Antrag des Bundesrates, dass Herr Generalkonsul 
Wolff zu den fernem Beratungen als sein Delegirter zugelassen werde2, dahin geäus- 
sert, derselbe werde auf ernste Schwierigkeiten stossen und neuen Complikationen 
rufen, da die diplomatischen Vertreter und die Berufskonsuln den Kaufmannskon
suln die nötigen Eigenschaften für derartige diplomatische Unterhandlungen eben
sowenig zuerkennen, wie die Japanesische Regierung selbst.

Darauf wird gemäss dem Antrag des Departements in einer nach dessen Entwurf 
verfassten confidentiellen Depesche erwidert:

Herr Arnold Wolff, Schweiz. Generalkonsul in Jokohama, habe, seinen Depe
schen an den Bundesrat vom 25. Oktober und 6. November abhin3 zufolge, dem K. 
japanesischen Minister des Auswärtigen seine Ernennungsurkunde als zweiter Dele
girter der Schweiz bei den Vertragsrevisions-Verhandlungen mit Note vom

1. E 13 (B )/202.
2. Vgl. Nr. 198.
3. Beide Schreiben in: E 13 (B )/202.
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25. Oktober eingesant und am 30. gl. Mts. eine bezügliche Empfangsanzeige ohne 
weitere Bemerkung erhalten4. Zu gleicher Zeit seien ihm vom Ministerium des Aus
wärtigen die Protokolle5 der bisher stattgefundenen Konferenzsizungen zugestellt 
worden. Die Angelegenheit dürfte somit als geordnet betrachtet werden6, was dem 
Bundesrate zur grossen Befriedigung gereiche, da der deutsche Bevollmächtigte in 
der Wahrung der schweizerischen Interessen nicht die wünschbare Energie entfaltet 
habe.

4. Beide Noten nicht ermittelt.
5. P rotokolle Nr. 1 und 2 nicht ermittelt. Nrn. 3 —16 in: E 2200 Tokio 1.
6. Vgl. Nr. 229.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 19. Januar 18831 

263. Revision des schweizerisch-italienischen Handels-Vertrags2

Handels- und Landwirtschaftsdepartement. Antrag vom 11. Januar 1883

Auf den Vorschlag des Bundesrates vom 2. Juni vor. Jahres (Prot. N°. 2777), 
betreffend Revision des schweizerisch-italienischen Handelsvertrages, antwortete 
das italienische Ministerium mit Note vom 31. August3 an die schweizerische Gesant- 
schaft in Rom in folgendem Sinne:

1. Infolge Beschlusses der italienischen Kammern könne eine Prolongation des 
Handelsvertrages, welcher am 30. Juli 1883 zu Ende geht, nicht mehr eintreten;

2. Die Kammern haben der kgl. italienischen Regierung den Auftrag erteilt, bei 
Zusammenstellung des neuen Zolltarifs Zuschlagstaxen in diesen aufzunehmen, die 
den Waaren derjenigen Staaten gegenüber Anwendung finden sollen, welche die ita
lienischen Erzeugnisse nicht auf dem Fusse der Gleichstellung mit der meistbegün
stigten Nation behandeln;

3. Italien müsse der Schweiz gegenüber die Gleichstellung mit der meistbegünstig
ten Nation davon abhängig machen, dass die Schweiz auf einzelnen Positionen ihres 
mit Frankreich für den Import in Frankreich vereinbarten Tarifs4, sowie auf einzel
nen Positionen ihres Generaltarifs Italien Ermässigungen einräume, denn anders — 
behauptet das Ministerium — hätte Italien keine gehörige Gegenleistung für die 
Gleichstellung mit der meistbegünstigten Nation;

1. Bavier, welcher auf Anfang 1883 als Gesandter nach Rom  ging, war noch nicht ersetzt wor
den.
2. AS 1 8 6 6 -1 8 6 9 , IX, S. 6 5 7 -6 7 9 .
3. E 13 (B )/2 1 3 . Vgl. auch den Annex.
4. AS 1 8 8 2 -1 8 8 3 , 6, S. 3 2 7 -3 4 7 .
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